
Information gemäß Art. 13 und 14 der Datenschutz-Grundverordnung
für die Verwaltung der Grund und Gewerbesteuer

Vorbemerkung

Die Stadt Mengen erhebt für den in ihrem Gebiet liegenden Grundbesitz (bebaute und unbebaute Grundstücke, 
Betriebe der Land- und Forstwirtschaft) Grundsteuer von den Eigentümerinnen und Eigentümern sowie den 
Erbbauberechtigten. Von Unternehmer/innen/Unternehmen mit Gewerbebetrieben, die eine Betriebsstätte in 
Mengen haben, erhebt sie die Gewerbesteuer. Hierbei müssen personenbezogene Daten verarbeitet werden. 

Im Besteuerungsverfahren sind Daten personenbezogen, wenn sie einer natürlichen Person, einer Körperschaft 
(z.B. Verein, Kapitalgesellschaft), einer Personenvereinigung oder einer Vermögensmasse zugeordnet werden 
können. Keine personenbezogenen Daten sind veränderte Daten, die nicht mehr einer Person zugeordnet 
werden können oder Daten, die durch Schutzmaßnahmen Rückschlüsse auf die Betroffenen ausschließen 
(anonymisierte oder pseudonymisierte Daten).

Wenn die Stadt Mengen personenbezogene Daten verarbeitet, bedeutet das, dass sie diese Daten z.B. erhebt, 
speichert, verwendet, weiterverarbeitet, übermittelt, zum Abruf bereitstellt oder löscht.

Im Folgenden informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen Daten wir erheben und was wir mit 
diesen Daten machen. Außerdem informieren wir Sie über Ihre Rechte in Datenschutzfragen und an wen Sie 
sich diesbezüglich wenden können.

Datenschutzinformationen

Stadtverwaltung Mengen, Steueramt
Verantwortlicher nach Art. 4 
Nr. 7 DSGVO

Bürgermeister Philip Schwaiger
Hauptstr. 90, 88512 Mengen
Tel. 0 75 72 / 607 – 0
info@mengen.de

Stv. Bürgermeister Georg Bacher
Hauptstr. 90, 88512 Mengen
Tel. 0 75 72 / 607 – 0
info@mengen.de

Behördliche 
Datenschutzbeauftragte

Ulrike Eben
Datenschutzbeauftragte der Stadt Mengen
Hauptstr. 90, 88512 Mengen
datenschutzbeauftragte@mengen.de

Zweck(e) der 
Datenverarbeitung, 
Rechtsgrundlagen

Um unsere Aufgabe zu erfüllen, die Grund- und Gewerbesteuer nach den 
Vorschriften der Abgabenordnung und der Steuergesetze gleichmäßig 
festzusetzen und zu erheben, benötigen wir personenbezogene Daten (§ 85 
der Abgabenordnung).

Ihre personenbezogenen Daten werden in dem steuerlichen Verfahren 
verarbeitet bzw. weiterverarbeitet, für das sie erhoben bzw. zur 
Weiterverarbeitung übermittelt wurden (§§ 29b und 29c der 
Abgabenordnung). In den gesetzlich ausdrücklich zugelassenen Fällen dürfen 

mailto:info@mengen.de
mailto:info@mengen.de
mailto:datenschutzbeauftragte@mengen.de


wir die zur Durchführung eines steuerlichen Verfahrens erhobenen oder an 
uns übermittelten personenbezogenen Daten auch für andere steuerliche 
oder nichtsteuerliche Zwecke verarbeiten (Weiterverarbeitung nach § 29c 
Absatz 1 der Abgabenordnung). 
Beispiel zur Verarbeitung:
Sie informieren uns über Ihre neue Anschrift oder eine neue Bankverbindung. 
Diese Daten werden bei der Grundsteuer- und Gewerbesteuerveranlagung 
verarbeitet.
Beispiel zur Weiterverarbeitung:
Bei der Grund- und Gewerbesteuer werden vom zuständigen Finanzamt die 
Steuermessbeträge und in den Fällen der Zerlegung der Grund- und 
Gewerbesteuermessbeträge die Zerlegungsanteile durch Messbescheide 
bzw. Zerlegungsbescheide festgesetzt. Hierzu werden Daten vom zuständigen 
Finanzamt in einem selbstständigen Verfahren verarbeitet. Der Inhalt der 
Grund- und Gewerbesteuermessbescheide und der Zerlegungsbescheide und 
weitere erforderliche Daten wird/werden uns vom zuständigen Finanzamt 
mitgeteilt. Wir verarbeiten die mitgeteilten Daten weiter, indem wir sie bei 
der Grundsteuer und Gewerbesteuer im Steuerfestsetzungs- und -
erhebungsverfahren berücksichtigen. 

Dauer der Speicherung Personenbezogene Daten müssen wir solange speichern, wie sie für das 
Besteuerungsverfahren erforderlich sind. Maßstab hierfür sind grundsätzlich 
die steuerlichen Verjährungsfristen (§§ 169 bis 171 der Abgabenordnung 
sowie §§ 228 bis 232 der Abgabenordnung). 

Wir dürfen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten auch speichern, 
um diese für künftige steuerliche Verfahren zu verarbeiten (§ 88a der 
Abgabenordnung). 

Empfänger oder Kategorie 
von Empfängern der Daten 
(Stellen, denen die Daten 
offengelegt werden)

Alle personenbezogenen Daten, die uns in einem steuerlichen Verfahren 
bekannt geworden sind, dürfen wir dann an andere Personen oder Stellen (z. 
B. an Finanzämter, Verwaltungsgerichte, Rechtsaufsichtsbehörden oder 
andere Behörden) weitergeben, wenn Sie dem zugestimmt haben oder die 
Weitergabe gesetzlich zugelassen ist. Beispiel:

− Mitteilung der Namen und Anschriften von Grundstückseigentümern, 
die bei der Verwaltung der Grundsteuer bekannt geworden sind, an 
andere Behörden zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben.

Betroffenenrechte Jede von einer Datenverarbeitung betroffene Person hat nach der 
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) insbesondere folgende Rechte:
a) Auskunftsrecht über die zu ihrer Person gespeicherten Daten und 

deren Verarbeitung (Artikel 15 DS-GVO).
b) Recht auf Datenberichtigung, sofern ihre Daten unrichtig oder 

unvollständig sein sollten (Artikel 16 DS-GVO).
c) Recht auf Löschung der zu ihrer Person gespeicherten Daten, sofern 

eine der Voraussetzungen von Artikel 17 DS-GVO zutrifft.
Das Recht zur Löschung personenbezogener Daten besteht ergänzend 
zu den in Artikel 17 Absatz 3 DS-GVO genannten Ausnahmen nicht, 
wenn eine Löschung wegen der besonderen Art der Speicherung nicht 
oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich ist. In diesen 



Fällen tritt an die Stelle einer Löschung die Einschränkung der 
Verarbeitung gemäß Artikel 18 DS-GVO.

d) Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern die Daten 
unrechtmäßig verarbeitet wurden, die Daten zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen der betroffenen 
Person benötigt werden oder bei einem Widerspruch noch nicht 
feststeht, ob die Interessen des Steueramts gegenüber denen der 
betroffenen Person überwiegen (Artikel 18 Absatz 1 lit. b, c und d DS-
GVO).
Wird die Richtigkeit der personenbezogenen Daten bestritten, besteht 
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung für die Dauer der 
Richtigkeitsprüfung. 

e) Widerspruchsrecht gegen bestimmte Datenverarbeitungen, sofern an 
der Verarbeitung kein zwingendes öffentliches Interesse besteht, das 
die Interessen der betroffenen Person überwiegt, und keine 
Rechtsvorschrift zur Verarbeitung verpflichtet (Artikel 21 DS-GVO).

Beschwerderecht Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir Ihrem Anliegen nicht oder nicht in 
vollem Umfang nachgekommen sind, können Sie beim Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) Beschwerde 
einlegen, soweit das Besteuerungsverfahren auf der Grundlage der 
Abgabenordnung erfolgt, im Übrigen (insbesondere bei der Vollstreckung) 
beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Baden-Württemberg (LfDI). 

Die Kontaktdaten der Datenschutzaufsichtsbehörden finden Sie unter 
www.bfdi.bund.de bzw. unter www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de.

Weitergehende Informationen können Sie
• dem BMF-Schreiben zum Datenschutz im Steuerverwaltungsverfahren vom 12. Januar 2018 (siehe Bundessteuerblatt 2018 

Teil I S. 183, und auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen (http://www.bundesfinanzministerium.de 
unter der Rubrik Themen - Steuern - Steuerverwaltung & Steuerrecht - Abgabenordnung - BMF-Schreiben / Allgemeines) 
sowie 

• der Broschüre „Steuern von A bis Z“ (siehe http://www.bundesfinanzministerium.de unter der Rubrik Themen - Service - 
Publikationen - Broschüren)

• dem Serviceportal Baden-Württemberg (siehe https://www.service-bw.de unter dem Stichwort Datenschutz)
• den Internetseiten der vorstehend aufgeführten Datenschutzaufsichtsbehörden

entnehmen. Die Vorschriften der Abgabenordnung finden Sie u.a. unter https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/ 
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